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Wirtschaft / Rüstung

Hoher Technologiegrad zur Luftaufklärung
Das Parlament berät gegenwärtig das Rüstungsprogramm 2015;
es handelt sich um das dritttiefste Investitionsbudget der vergangenen
zehn Jahre. Wichtigstes und gleichzeitig auch umstrittenstes
Beschaffungsvorhaben ist das neue Aufklärungsdrohnensystem ADS 15.

Damit soll die Führungsfähigkeit zur Lage- und Zielaufklärung
deutlich verbessert werden. Die Kommunikation des VBS gegenüber
den Medien enthält Optimierungspotenzial.

Peter Müller, Redaktor ASMZ

Mit einem voraussichtlichen Investiti-
onsvolumen von 542 Mio. CHF beantragt
das VBS im Rüstungsprogramm 2015
(RP 15) vergleichsweise bescheidene Mit-
tel. Nur in den Jahren 2011 (433 Mio.
CHF) und 2009 (496 Mio. CHF) waren
die Investitionen in Rüstungsgüter tiefer.
Das zurückhaltende Bild dürfte sich al-

lerdings im Laufe dieses Jahres noch
deutlich ändern: Das VBS beabsichtigt,
Bundesrat und Parlament im Herbst ein

«Rüstungsprogramm 2015 plus» zu un-
terbreiten. Die zu beantragenden Ausga-
ben dürften sich auf ein Mehrfaches des

Mit einer Motion verlangte die Sicher-

heitspolitische Kommission des Natio-
nalrats am 14.06.2014, der Bundesrat
solle umgehend das in Planung befindli-
che RUstungsprogramm 2015 mit einem

«Rüstungsprogramm 2015 plus» ergän-
zen und dem Parlament bis Ende Februar
2015 unterbreiten. Mit den freiwerden-
den Mitteln sollten nach dem Gripen-
Nein insbesondere «erkannte Ausrüs-
tungslücken behoben werden». Bundes-
rat und VBS lehnten am 27.08.2014 die
Motion namentlich mit der Begründung
ab, «es sei nicht möglich, dem Parlament
bis Ende Februar 2015 ein zweites, be-

schaffungsreifes und sinnvolles Rüs-

tungsprogramm zu unterbreiten.» Viel-
mehr sollten zusätzliche Projekte spätes-
tens ins Rüstungsprogramm 2016 aufge-
nommen werden. Der Nationalrat über-
wies diese Motion trotzdem während der
Herbstsession mit 107 gegen 73 Stirn-

men. Der Ständerat lehnte sie jedoch
während der Wintersession 2014 ab; da-

mit war das Geschäft in der beantragten
Form vom Tisch.
Nun beabsichtigt das VBS, ein zusätzli-
ches RUstungsprogramm in der zweiten

aktuellen Rüstungsprogramms belaufen:
Klammert man den abgelehnten Kauf
des Gripen aus, so könnte das laufende
Jahr nach dem Rüstungsprogramm 2006
(1,5 Mia. CHF) insgesamt das zweit-
höchste Beschaffungsvolumen der vergan-
genen zehn Jahre bringen.

Aufklärungsdrohnensystem 15

Die seit rund 20 Jahren im Einsatz
stehende Aufklärungsdrohne 95 Ranger
(ADS 95) ist am Ende der geplanten Nut-
zungsdauer angelangt und veraltet, ent-
spricht sie doch dem Technologiestand
der Achtzigerjahre. In die Vorevaluation

Hälfte dieses Jahres aufzulegen. Es sind

gemäss aktuellem Planungsstand folgen-
de Beschaffungsvorhaben vorgesehen:
• 35-mm-Fliegerabwehrkanone 63/90 (Nut-

Zungsverlängerung)
• Geländelastwagen Duro (Werterhalt)
• Mobile Kommunikation (Ersatz von Korn-

ponenten)
• Sturmgewehr- und Pistolenmunition,

Handgranate 85 (Revision)

Die genauen Kosten sind momentan noch

offen; die in der Tagespresse Mitte Mai

genannten Zahlen werden durch das VBS

bestritten. Das weitere Vorgehen ist wie

folgt geplant:
• Verabschiedung durch Bundesrat zu-

handen Parlament: Mitte August 2015
• Behandlung durch Erstrat (Ständerat):

Wintersession 2015
• Behandlung durch Zweitrat (National-

rat): Frühjahrssession 2016

Dieser Zeitplan ist als provisorisch zu be-

trachten; Änderungen sind möglich. Auf
eine Materialvorführung wird voraus-
sichtlich ausnahmsweise verzichtet.

für einen Ersatz wurden insgesamt elf
verschiedene Systeme von neun Anbie-
tern einbezogen. Den Anforderungen der
Schweizer Armee entsprachen die Pro-
dukte aus den USA und Israel am besten.

Wegen Exportrestriktionen verweigerte
das US Department of State jedoch den
Verkauf beider Drohnensysteme der Ka-

tegorie MALE (Medium Altitude, Long
Endurance) aus den USA. Ein wesent-
licher Ablehnungsgrund ist die Nicht-
Mitgliedschaft der Schweiz in der NATO.
So blieben neun Systeme in der weiteren
Evaluation; die Wahl fiel schliesslich auf
das System Hermes 900 HFE der Firma
Elbit Systems Ltd. aus Israel (im Folgen-
den ADS 15 genannt). Die Gesamtkosten
werden auf 250 Mio. CHF veranschlagt;
die Auslieferung der sechs Drohnen, des

Bodenmaterials und des Simulators soll
2019 erfolgen.

Die technologischen Möglichkeiten des

neuen Systems sind eindrücklich; sie ver-
anschaulichen vor allem auch die Fort-
schritte gegenüber der alten Drohne. Zu
erwähnen sind insbesondere die Einsatz-

möglichkeit ab einem einzigen Flugplatz
für die ganze Schweiz (normalerweise ab

Militärflugplatz Emmen) dank der gros-
sen Reichweite, die hohe Zuladungsmög-
lichkeit, die Ausbaufähigkeit mit weite-
ren Sensoren, die Allwettertauglichkeit so-
wie das Wegfallen eines Begleitflugzeugs.
Letzteres wird möglich durch den Einbau
eines «Sense and Avoid Systems (S&A)»
zur automatischen Detektion von ande-

ren Luftfahrzeugen und zur Auslösung re-
gelkonformer Ausweichmanöver. Bis zum
heutigen Zeitpunkt gibt es international
noch kein für Drohnen zugelassenes S&A-
System. Die Schweizer Neuentwicklung
in enger Zusammenarbeit mit den zivi-
len Luftfahrtbehörden (BAZL sowie Sky-

guide) verläuft erfolgreich und im ange-
strebten Zeitplan. Trotzdem muss das tech-

nische Risiko dieses neuen Systems noch
als mittel eingestuft werden.

Zusätzliches Rüstungsprogramm (RP15plus)

32 Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 07/2015



Wirtschaft/Rüstung

Stellenwert von Sicherheit
und Prävention

Die bisherigen politischen Diskussionen

zeigen, dass die Beschaffung des ADS 15

aus verschiedenen Gründen umstritten ist.

Zu Kontroversen führt vor allem die Be-

Schaffung aus Israel: Diese sei aussenpoli-
tisch fragwürdig, das betreffende Land
befinde sich im Kriegszustand und be-

gehe Menschrechtsverletzungen. Bemän-

gelt wird aber auch der Daten- und Per-

sönlichkeitsschutz wegen der vielfältigen
Aufklärungsmöglichkeiten. Wie so oft han-
delt es sich dabei zu einem grossen Teil um
politisch motivierte Fundamentalopposi-
tion, welche die grösseren Zusammenhän-

ge ausklammert.
Die Bündnisfreiheit der Schweiz zeigt

Konsequenzen, indem geeignete Systeme

aus den USA nicht beschafft werden kön-
nen. Das Ausweichen auf nicht-israelische
Lieferanten würde Fähigkeits- und Qua-
litätseinbussen mit sich bringen. Es wird
negiert, dass rund die Hälfte der Droh-
neneinsätze zugunsten des Grenzwacht-
korps und damit für zivile Zwecke erfolgt.
Das ADS 15 dient aber auch der Nationa-
len Alarmzentrale als Messgerät zur Luft-
analyse, beispielsweise der Radioaktivität.
Und die neue Drohne kann als Relais-
station ftir Telekommunikationsnetze die-

nen. Erfreulicherweise hat die Sicherheits-

politische Kommission des Nationalrats

am 26.05.2015 mit 16:7 Stimmen einen

Rückweisungsantrag zum Drohnenge-
schäft abgelehnt. Und die Aussenpoliti-

«Es entspricht auch

der Absicht des Bundesrates,

Ausrüstungslücken
der Armee zu schliessen...»

Aus der Stellungnahme BR

zur Motion, ein RP15+ aufzulegen.

sehe Kommission verzichtete auf einen
Mitbericht. Die politischen Diskussionen
sind damit aber noch nicht vom Tisch.

Es bleibt bei diesen Rückweisungsan-
trägen und Diskussionen ein fahler Nach-
geschmack. Vor allem aber bleibt die Fra-

ge im Raum, welcher Stellenwert der na-
tionalen Sicherheit und Prävention zu-
kommt und ob diese Grundpfeiler stets

zugunsten von politischen Partikularin-
teressen zurückzutreten haben.

Wertschätzung?
Das zu beschaffende Material im Rahmen
der einzelnen Rüstungsprogramme wird
traditionellerweise anlässlich von söge-
nannten «Materialvorführungen» den Mit-
gliedern der beiden Sicherheitspolitischen
Kommissionen von National- und Stände-
rat vorgestellt. Vorgängig erfolgen jeweils
detaillierte Referate des Departements-
chefs, des Chefs der Armee sowie des

Rüstungschefs, um die Beschaffungsvor-
haben sowie die Lieferantenentscheide
zu begründen, die finanziellen Auswirkun-

gen sowie allfällige Risiken aufzuzeigen
und die volkswirtschaftlichen Konsequen-
zen darzustellen. Bei den Ausstellungs-
posten stehen Fachleute von Armee und
armasuisse bereit, um allfällige techni-
sehe Detailinformationen zu liefern.
Der Vorbereitungsaufwand für diesen sinn-
vollen Kommunikationsanlass ist erheb-
lieh. Das VBS nutzt deshalb zweckmäs-
sigerweise die Gelegenheit, die komplet-
ten Präsentationen im Rahmen von zusätz-
liehen Anlässen - also getrennt von den

Mitgliedern der Sicherheitspolitischen
Kommissionen - mehrmals zu wiederho-
len. Zielpublikum sind dabei beispiels-
weise Industrievertreter, ausländische
Verteidigungsattachés, höhere Stabsoffi-

Zwei weitere Ersatzbeschaffungen

Das RP 15 beinhaltet neben dem neu-
en Drohnensystem noch zwei weitere Be-

schaffungsvorhaben, welche ebenfalls dem
Ersatz bestehender Systeme dienen: Zum
einen soll der seit 1993 eingesetzte Schiess-

simulator zum Sturmgewehr 90 für 21

Mio. CHF durch eine neue Technologie
ersetzt werden. In diese Simulation ist
auch das leichte Maschinengewehr 05

eingebunden. Damit sind weiterhin
für alle Truppengattungen realitätsnahe

Übungen auf Gegenseitigkeit ausserhalb
der Gefechtsausbildungszentren möglich.
Die Beschaffung sollte Ende 2018 abge-
schlössen sein.

Zum andern soll eine weitere Tran-
che des leichten geländegängigen Motor-
fahrzeugs vom Typ Mercedes-Benz G 300
CDI 4x4 beschafft werden. Damit sollen
weitere Steyr-Daimler-Puch 230 GE ab-

gelöst werden, welche sich seit 1989 im
Einsatz befinden. Nach den 3200 Stati-

onswagen für den Personen- und Materi-
altransport, welche im Rahmen des RP
14 beschafft werden, sollen nun 879 wei-
tere Fahrzeuge im Gesamtbetrag von 271

Mio. CHF folgen. 200 davon basieren

auf dem gleichen Stationswagen; sie die-

ziere derSchweizer Armee, die Mitglieder
der Rüstungskommission sowie zum Ab-
schluss die Medienvertreter. Einzig der
Departementschef nimmt an diesen Zu-

Satzvorführungen aus Zeitgründen nicht
teil.
Die Medienvertreter waren dieses Jahr am

Nachmittag des 26.05.2015 nach Thun

eingeladen. Es wurde kein einziges Re-

ferat gehalten, nur das zu beschaffende
Material konnte besichtigt werden. Als
(stumme) Begleitpersonen waren die
Kommunikationschefs der Gruppe Vertei-
digung und von armasuisse präsent. Alle
üblichen Referenten waren an diesem
Nachmittag bei derSicherheitspolitischen
Kommission des Nationalrats engagiert,
welche das RUstungsprogramm 2015 be-

riet. Da stellen sich drei Grundsatzfragen:
Weshalb kommen nicht die Stellvertreter
der genannten Referenten zum Einsatz?
Oder weshalb wird für die Medien kein

anderer, kollisionsfreierTermin reserviert?
Und schliesslich: Ist dies die Wertschät-
zunggegenüberden Medien, welche dem
Motto des Chefs VBS «offen, ehrlich, trans-
parent» entspricht? Da sollten die Verant-
wortlichen an der Spitze des VBS wohl
überdie Büchergehen.

nen als Relais-Funkwagen SE 235/M2.
Die restlichen 679 Fahrzeuge bekommen
einen speziellen Kastenaufbau für die In-
tegration von acht verschiedenen Fach-

Systemen (z. B. INTAFF Personenwagen,
Radio Access Point-Wagen [RAP], Klein-
vermittlerwagen IMFS oder Funkwagen
Hardtop FIS HE). Jedes dieser Fahrzeuge
beinhaltet die fix eingebauten Geräte und
das dazu nötige Betriebsmaterial aus den
alten Puch. Der Kastenaufbau ist mo-
dular konzipiert; neue Fachsysteme soll-

ten sich rasch einbauen lassen, ohne das

Grundkonzept des Kastenaufbaus zu än-
dem. Zurzeit existiert lediglich ein Mus-
terfahrzeug für das Fachsystem RAP; die
weiteren Funktionsmuster werden erst
nach Bewilligung des RP 2015 erstellt.
Das Beschaffungsvorhaben beinhaltet des-

halb ein mittleres technisches und kom-
merzielles Risiko. Die Beschaffung sollte
2022 abgeschlossen sein.

Das gesamte RP 2015 dürfte der
Schweiz eine Inlandproduktion von 130

Mio. CHF 24%) und Offsetgeschäfte
im Umfang von 343 Mio. CHF bringen

63%). Daraus entsteht nach Berech-

nungen des VBS insgesamt eine Beschäf-

tigungswirksamkeit für durchschnittlich
500 Personen während fünfJahren. I

Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift 07/2015 33


	Hoher Technologiegrad zur Luftaufklärung

